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Schulungen  Trainings  Beratungen  Dienste  

Fachgebiete: 
 

 Schutz und Sicherheit 
 Technik 
 Recht 
 Verhalten 
 Einsatz 
 Wirtschaft 

 

www.bildung-im-
bewachungsgewerbe.de 

 

Schulungen und Seminare 

 © Kooperation Aus- und Weiterbildung im Bewachungsgewerbe 

Voraussetzungen zur 
Beschäftigung von Mitarbeitern im 

Bewachungsgewerbe 

Zuverlässigkeit Schulungsnachweis 

- Führungszeugnis gemäß 
  § 30 Abs. 5  Bundes- 
  zentralregister (zur Vor- 
  lage zur Behörde) 
 
- bei Eintragungen liegt es 
  im Ermessen des Ge- 
  werbeaufsichtsamtes 
 
- negativ in der Regel bei 
  Körperletzungs- und 
  Eigentumsdelikten 
 

- mindestens 40-h-Unter- 
  richtungsnachweis nach § 
  34 a GewO 

- Ausnahme = Auszubild- 
  ende Fachkraft für Schutz 
  und Sicherheit 

Volljährigkeit 

Persönliche Voraussetzungen: 
 
- Pünktlichkeit 
- Vertrauenswürdigkeit 
- technisches Grundverständnis 
- Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten 
- Bereitschaft zur Schichtarbeit 
- Teamfähigkeit 
- kundenorientiertes Handeln 
- Gesundheit (besonders der Stütz- und Bewegungsapparat) 
- Fahrerlaubnis 
 
In bestimmten Bereichen: 
 
- PC-Kenntnisse 
- Fremdsprachenkenntnisse 
 


